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Beilage 2:

BEILAGEN

Aufheben von Art. 78 und Einfügen von Art 35bis in das rechtskräftige
Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Leuk vom 22. Oktober 2008

Aufheben:

Art. 78
Zone mit späterer Nutzungszulass

In dieser Zone ist die besf mte Nutzung (Gewerbezone, ndustriezone) vorläufig
noch nicht zugelassen. Di definitive Einzonung erfolgt spä r gemäss Art. 33ff kRPG.
Solange bleibt die he ge Nutzung vorbehalten. Nac der Einzonung gelten die
Bestimmungen der ndustriezone. Bis zur defi ' iven Einzonung sind nur
standortbedingte uten erlaubt, diese dürfen a er die definitive Nutzung als
Industriezone nie stören.

Einfügen > NEU

Art. 35 bis
Elektrische Leitungen

An Hochspannungs- und Starkstromleitungen sind die eidgenössischen und
kantonalen Vorschriften einzuhalten. Verwiesen wird insbesondere auf die
Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV) vom 30.
März 1994 sowie die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierenden
Strahlen (NISV) vom 23. 12. 1999.
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